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ko der eingesetzten Strahlung 

überwiegt. Außerdem muß es 

sich bei der Untersuchung um 

ein wissenschaftlich anerkann-

tes Verfahren handeln, die 

zum Erkennen einer schweren 

Erkrankung dient, für die es 

eine effektive Therapie gibt. 

„Das akuteste Beispiel ist die 

Früherkennung des Lungen-

krebses bei Rauchern. Das 

Bundesamt für Strahlenschutz 

muss sich jetzt überlegen, ab 

welchem Alter und ab wie 

vielen Zigaretten pro Tag und 

Jahr sich gesunde Personen 

von sich aus mit einem CT 

untersuchen lassen dürfen. 

Darunter können aber auch 

CT-Verfahren zur Früherken-

nung von Darmkrebs sowie 

Erkrankungen der Koronarge-

fäße fallen“, wird Reinhard 

Loose zitiert. Wann diese Un-

tersuchungen zugelassen wer-

den, hänge von der Entschei-

dung des Bundesumweltmi-

nisteriums (BMUB) und der 

Bewertung des Bundesamtes 

für Strahlenschutz (BfS) ab. 

Pflicht zum 
Medizinphysiker 

Eine weitere Neuerung betrifft 

sowohl die Kontrolle des 

Strahlenschutzes als auch das 

Überwachen der bei allen 

strahlendiagnostischen und in-

terventionsradiologischen Ver-

fahren eingesetzten Strahlen-

dosis durch einen Medizin-

physiker. Bisher musste diese 

Berufsgruppe nur in der Strah-

lentherapie und der nuklear-

medizinischen Therapie zwin-

gend eingebunden werden. 

„Ab dem Inkrafttreten des Ge-

setzes muss jeder, der einen 

Röntgenstrahler betreibt, in 

Abhängigkeit von den jewei-

ligen Risikopotenzialen zwin-

gend einen Medizinphysiker 

einbinden“, erklärt Loose. Die 

Neuregelung besage zwar 

nicht, daß er bei jeder Unter-

suchung anwesend sein muß, 

allerdings muß jede Klinik 

und jede Praxis, die solche 

Untersuchungen durchführt, 

nachweisen, daß ein Medizin-

physiker dort regelmäßig vor 

Ort und für Notfälle verfügbar 

ist. Er muß also entweder ein-

gestellt worden sein, oder ei-

nen Kooperationsvertrag als 

Dienstleister abgeschlossen 

haben. Wie viele Stunden der 

Medizinphysiker vor Ort sein 

muß, steht noch nicht fest. 

„Ein weiterer Streitpunkt ist, 

ob ein Medizinphysiker, der 

Dienstleister bei einer Einrich-

tung ist, dort nur beratende 

Funktionen hat oder die Di-

rektive eines Strahlenschutz-

beauftragten besitzt“, erklärt 

Loose. Da der Gesetzestext 

seine Anwesenheit von dem 

jeweiligen Risikopotential der 

Verfahren abhängig macht, 

werde der Mehraufwand vor 

allem Betreiber von CT-

Geräten und Angiografieanla-

gen betreffen, meint die DRG. 

Denn hier sei die Strahlenbe-

lastung am höchsten. 

Teleradiologen brauchen 
keine „volle Fachkunde“ 

Auch für die Teleradiologie, 

bei der die Befundung – nach 

der Röntgenuntersuchung über 

eine Datenleitung vermittelt – 

nicht vor Ort, sondern an-

derswo durchgeführt wird, 

gibt es Änderungen. Demge-

mäß muss nach Paragraf 14 

Absatz 2 des Gesetzes ein Ge-

samtkonzept für den teleradio-

logischen Betrieb vorliegen. 

Dazu gehört nicht nur, daß die 

Verfügbarkeit des Teleradio-

logiesystems gewährleistet ist, 

sondern auch, daß „eine im 

Einzelfall erforderliche per-

sönliche Anwesenheit des Te-

leradiologen am Ort der tech-

nischen Durchführung inner-

halb eines für eine Notfallver-

sorgung erforderlichen Zeit-

raums“ möglich ist. In „be-

gründeten Fällen“ kann statt-

dessen aber auch ein anderer 

Arzt persönlich anwesend 

sein, der die erforderliche 

Fachkunde im Strahlenschutz 

besitzt. Wie weit der Telera-

diologe vom tatsächlichen Ort 

des Geschehens maximal ent-

fernt sein darf, ist darin aller-

dings noch nicht definiert. Für 

den Teleradiologen ist zudem 

nicht mehr die volle Strahlen-

schutz-Fachkunde mit 36 Mo-

naten vorausgesetzt, sondern 

eine dafür „erforderliche Fach-

kunde“. Wie diese definiert ist, 

steht ebenfalls noch nicht fest. 

Strengere Melde- und 
Aufzeichnungspflichten 

Mit dem neuen Gesetz kom-

men auf die Strahlenschutzbe-

auftragten mehr Aufzeich-

nungspflichten zu. Neben den 

üblichen Angaben zu Indika-

tion, Zeitpunkt und Art der 

Anwendung, erhobenem Be-

fund, Bestrahlungsplan und 

dem Bestrahlungsprotokoll ei-

ner Behandlung müssen die 

Aufzeichnungen zusätzlich An-

gaben zur Höhe der verab-

reichten Strahlendosen enthal-

ten, einschließlich einer Be-

gründung, wenn dabei diag-

nostische Referenzwerte über-

schritten wurden. Sollte die 

Strahlendosis zu hoch sein 

und nicht gerechtfertigt wer-

den können, muß dies künftig 

laut Paragraf 90 StrlSchG dem 

BfS gemeldet werden. Diese 

Meldepflicht gilt sowohl für 

Strahlenunfälle, bei denen Pa-

tienten tatsächlich geschädigt 

werden, als auch für soge-

nannte „ungerechtfertigte Über-

expositionen“ von Patienten-

gruppen, die einer zu hohen 

Strahlung ausgesetzt sind, oh-

ne daß dabei unmittelbare 

Schäden auftreten. „Ab wel-

cher Höhe und wieviel Patien- 

 

Mit der Novellierung der Strah-

lenschutzverordnung durch die 

rot-grüne Bundesregierung im 

Jahr 2001 wurde die Freigabe 

radioaktiver Abfälle unterhalb 

bestimmter Grenzwerte bun-

deseinheitlich    geregelt    und 

deutlich ausgeweitet. Der 

strahlende Abfall kann dem-

nach ohne weitere Strahlen-

schutzkontrollen auf regulären 

Mülldeponien gelagert oder in 

die allgemeine Wiederverwer-

tung eingespeist werden, kriti- 

ten solche Expositionen zu 

melden sind, ist im Moment 

Bestandteil von Expertenmee-

tings im BfS“, berichtet Loo-

se. Die Dosis selbst lässt sich 

mit Hilfe von Strahlungsde-

tektoren bei jeder Untersu-

chung messen. „Wie hoch ei-

ne Strahlendosis sein darf, be-

stimmen die vom BfS defi-

nierten Dosisreferenzwerte. Die 

meisten Geräte, die wir heute 

haben, messen das schon. 

Jetzt muß der Betreiber seine 

Dosiswerte in irgendeiner 

Form elektronisch verarbeiten 

und aufzeichnen – da kommt 

also ein bisschen EDV-

Aufwand auf sie zu“, so Loo-

se. Die Kliniken werden ihre 

Dosisparameter analysieren 

müssen, um den Meldekrite-

rien gerecht zu werden. 

Rechtsverbindliche Dosisgrenz-

werte für Patienten wird es 

laut BMUB durch das neue 

Gesetz jedoch nicht geben. 

Auch bei den Dosisgrenzwer-

ten für das Personal ändert 

sich nun ein Wert, und zwar 

der für die Dosis der Augen-

linse. Deren Höchstwert wird 

von derzeit 150 auf 20 Milli-

sievert pro Jahr herabgesetzt.

  
 

 
Atommüll 
 

Ärztinnen und Ärzte wenden sich 
gegen die Freigabe von radioak-
tivem Müll aus dem AKW-Abriss 
 
Strahlendes Metall aus abgerissenen Atomkraftwer-
ken kann unkontrolliert in Heizkörpern, Kochtöpfen 
oder Autokarossen auftauchen. Politik und Atomin-
dustrie haben festgelegt, daß angeblich gering radio-
aktiver Restmüll aus dem Abriss von Atomkraftwer-
ken „freigemessen“ wird. „Freimessung“ bedeutet, 
daß gering radioaktives Material anhand willkürlich 
festgelegter Grenzwerte und hypothetischer Belas-
tungsdosen für unbedenklich erklärt und aus der Auf-
sicht der Strahlenschutzbehörden entlassen wird. 
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siert die Ärzteorganisation 

IPPNW i einem Flyer, der 

kostenlos über den Shop der 

IPPNW bestellt werden kann 

(https://shop.ippnw.de). 

Der Deutsche Ärztetag 2017 

hatte sich mit großer Mehrheit 

hinter die Forderung der 

IPPNW gestellt, dieser „Frei-

gabe“ von radioaktivem Müll 

aus dem Abriss von Atom-

kraftwerken einen Riegel vor-

zuschieben. Die Delegierten 

des Ärztetags warnen vor der 

Verharmlosung möglicher 

Strahlenschäden und vor einer 

unnötigen und vermeidbaren 

zusätzlichen Strahlenbelas-

tung der Bevölkerung: „Als 

Ärzte weisen wir darauf hin, 

dass es keine Schwellenwerte 

für die Unbedenklichkeit von 

ionisierender Strahlung gibt 

und auch durch vermeintlich 

geringe Strahlenmengen ge-

sundheitliche Schäden und 

Spätfolgen über Generationen 

entstehen können. In diesem 

Zusammenhang sind die ge-

sundheitlichen Folgen einer 

Verteilung von AKW-Rest-

müll nicht ausreichend ge-

klärt. Aus Strahlenschutzgrün-

den muss die belastete Menge 

so klein wie möglich gehalten 

und mit dem bestmöglichen 

technischen Stand sicher ver-

wahrt werden, am besten auf 

dem Kraftwerksgelände.“ 

Der Deutsche Ärztetag 2017 

forderte die Bundesregierung 

auf, sich zur Minimierung der 

gesundheitlichen Risiken für 

die Bevölkerung für eine Ver-

wahrung auch gering strah-

lenden Mülls auf den Kraft-

werksgeländen einzusetzen. 

Die Delegierten bezogen sich 

dabei auf ein Gutachten der 

IPPNW, welches vorschlägt, 

eine sichere Verwahrung von 

gering radioaktiven Abrissma-

terialien an den Atomkraft-

werksstandorten zu prüfen, 

statt diese unkontrolliert zu 

verbreiten. Aus dem Gutach-

ten geht hervor, dass eine si-

chere Lagerung am Kraft-

werksstandort die Bevölke-

rung effektiv vor unnötigen 

Strahlenbelastungen schützen 

würde. 

Der kostenlose Flyer der IPPNW 

kann über den IPPNW-Shop 

(https://shop.ippnw.de) bestellt wer-

den oder direkt heruntergeladen 

werden unter 

http://ippnw.de/commonFiles/pdf

s/Atomenergie/Freimessung_Aer

ztetag.pdf  

Das Gutachten der IPPNW zum 

AKW-Rückbau ist zu finden un-

ter 

https://www.ippnw.de/commonFi

les/pdfs/Atomenergie/Stilllegung

_Atommuell/Intac_Neumann_20

16_IPPNW-

Stellungnahme_AKW-

Rueckbau_Freigabe.pdf  

Die Entschließung des 120. Deut-

schen Ärztetages 2017 (Seite 240) 

ist zu finden unter 

http://www.bundesaerztekammer.

de/fileadmin/user_upload/downlo

ads/pdf-

Ordner/120.DAET/120DaetBesch

lussProt_2017-05-26.pdf  

Eine Darstellung der IPPNW zur 

Problematik des AKW-Abrisses 

findet sich unter 

https://www.ippnw.de/commonFi

les/pdfs/Atomenergie/IPPNW_A

kzente_AKW_Abriss_2016.pdf  
  

 

 

Atommüll 
 

AKW-Betreiber 
beantragten 
Aufnahme von 
Castor-Behältern 
in Zwischenlager 
 
In die seit Jahren stockende 

Rückführung des deutschen 

Atommülls aus Frankreich 

und England kommt Bewe-

gung. Beim Bundesamt für 

kerntechnische Entsorgungs-

sicherheit (BfE) gingen am 

29. September 2017 Anträge 

der deutschen AKW-Betreiber 

ein, die Atomabfälle aus der 

Wiederaufarbeitung deutscher 

Brennelemente in standortna-

he Zwischenlager einlagern zu 

dürfen. Das teilte das Bundes-

umweltministerium (BMUB) 

mit. Die Energieversorgungs-

unternehmen kämen damit ih-

rer Verpflichtung nach, die 

sich aus der von Bundesum-

weltministerin Barbara Hend-

ricks durchgesetzten Neuord-

nung der Verantwortung in 

der kerntechnischen Entsor-

gung ergebe, erklärt das 

BMUB. Die Anträge beruhten 

auf dem Rückführungskon-

zept, auf das sich Hendricks 

und die vier Atomkonzerne 

RWE, EON, EnBW und Vat-

tenfall am 19. Juni 2015 ver-

ständigt hatten. Derzeit befän-

den sich noch mittel- und 

hochradioaktive Abfälle für ins-

gesamt 26 Castoren in Frank-

reich und England. Die von 

der Rückführung betroffenen 

Standortgemeinden Philipps-

burg, Biblis, Brokdorf und 

Isar seien im Vorhinein über 

die bevorstehenden Antrag-

stellungen informiert worden. 

Protest gegen CASTOR-
Transporte nach Biblis 

Mit Entsetzen und Empörung 

hat die Standortinitiative atom-

kraftENDE.darmstadt den An-

trag von RWE zur Kenntnis 

genommen, ab 2019 bis zu 

sieben CASTOR-Behälter mit 

hochradioaktiven Glaskokillen 

aus der britischen Wiederauf-

arbeitungsanlage Sellafield in 

Biblis einzulagern. Derzeit 

gibt es weder einen geologisch 

geeigneten, noch von der Be-

völkerung akzeptierten Stand-

ort für die Unterbringung von 

hochradioaktivem Atommüll, 

stellt die Initiative fest. Wann 

und ob überhaupt ein solcher 

Standort jemals gefunden wer-

den kann, sei unklar. Fest ste-

he, daß die Betriebsgenehmi-

gung für das Zwischenlager in 

Biblis nur bis 2046 gilt – und 

dann? In einigen Jahrzehnten 

wäre ein weiterer Atommüll-

transport mit altersbedingt 

maroden Dichtungen erforder-

lich – das nenne man Atom-

mülltourismus. Ein Skandal 

sei, daß für den eingesetzten 

CASTOR-Behälter noch nicht 

mal ein Ersatzdeckel zugelas-

sen ist. Der mögliche Bau ei-

ner „heißen Zelle“ zur Repara-

tur defekter Castor-Behälter 

wäre eine gefährliche Lösung, 

meint die Standortinitiative. 

Denn durch Reparatur der 

Castor-Behälter könne die Be-

triebsgenehmigung verlängert 

werden und aus dem Zwi-

schenlager werde de facto ein 

Endlager. Der Traum der Bib-

liser von der „Grünen Wiese“ 

wäre damit endgültig vorbei. 

Bei gleichem Vorgehen an an-

deren AKW-Standorten hieße 

dies, das ganze Land mit 

Atommüll-Endlagern zu über-

ziehen. Daß erwogen werde, 

noch nicht einmal eine Öffent-

lichkeitsbeteiligung durchzu-

führen, mache zornig. Trans-

parenz und Demokratie gin-

gen anders. Die Anti-AKW-

Bewegung werde diesen ge-

fährlichen Unsinn nicht unwi-

dersprochen hinnehmen.  

 

 

Atommüll 
 

Flasbarth zum 
Chef für die 
Zwischenlage-
rung berufen 
 
Bundesumweltministerin Bar-

bara Hendricks hat ihren 

Staatssekretär Jochen Flas-

barth an die Spitze der bun-

deseigenen BGZ Gesellschaft 

für Zwischenlagerung mbH 

berufen. Flasbarth übt seine 

neue Aufgabe seit dem 1. No-

vember 2017 zunächst ohne 

Gehalt neben seiner Tätigkeit 

als beamteter Staatssekretär 

im BMUB aus. Als Vor-

sitzender der Geschäftsfüh-

rung übernimmt er gemeinsam 

mit dem bereits zum 1. Au-

gust 2017 bestellten Techni-

schen Geschäftsführer Wilhelm 

Graf sowie dem Kaufmänni-

schen Geschäftsführer Lars 

Köbler die Verantwortung für 

die Zwischenlagerung radio-

aktiver Abfälle in Deutsch-

land, teilte das Ministerium 

mit. Zu Flasbarths Ge-

schäftsbereich gehören Grund-

satzfragen der Unternehmens-

führung, die Zusammenarbeit 

mit der Bundesregierung und 

den Landesregierungen sowie 

Internationales und Kommu-

nikation, wird erläutert. 

Zum Geschäftsfeld der BGZ 

gehören die zentralen Zwi-

schenlager in Gorleben und 

Ahaus. Anfang 2019 werden 

auch die zwölf dezentralen 

Castor-Zwischenlager an den 
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